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Sehr geehrte Damen und Herren!  

Heute lesen Sie im Newsletter des Finanzgerichts Münster u.a. Entscheidungen zum 

Marktanpassungsabschlag bei der Bewertung eines Miteigentumsanteils. 

 

 
 

 

Aktuelle 

Entscheidungen 
 

 

 

Bei der Bewertung eines Miteigentumsanteils ist ein 

Marktanpassungsabschlag vorzunehmen   



Mit Urteil vom 24. November 2022 (Az. 3 K 1201/21 F) hat der 3. Senat des Finanzgerichts 

Münster entschieden, dass bei der Bewertung eines Miteigentumsanteils an einem 

Grundstück für Erbschaftsteuerzwecke vom anteiligen Verkehrswert des Grundstücks ein 

Marktanpassungsabschlag vorzunehmen ist, der die niedrigere Verkehrsfähigkeit eines 

Miteigentumsanteils abbildet. 

Der Kläger erwarb im Wege eines Vermächtnisses einen hälftigen Miteigentumsanteil an 

einem Grundstück. Aus einem vom Kläger auf den Bewertungsstichtag eingeholten 

Wertgutachten des Gutachterausschusses für Grundstückswerte ergibt sich ein 

Verkehrswert für das gesamte Grundstück von 150.000 € (Bodenwert abzüglich 

Abrisskosten) und ein Verkehrswert für den hälftigen Miteigentumsanteil von 60.000 €. Im 

Gutachten wird ausgeführt, dass vom hälftigen Verkehrswert im Wege der 

Marktanpassung ein Abschlag vorzunehmen sei, weil der Erwerb eines 

Miteigentumsanteils für Dritte mit erheblichen Risiken verbunden sei. Diesen Abschlag 

bezifferte der Gutachterausschuss wegen Erfahrungen aus 

Zwangsversteigerungsverfahren und Beleihungswertgrenzen von Banken mit etwa 20 %. 

Das Finanzamt erkannte den Abschlag nicht an und stellte den Grundbesitzwert für den 

Miteigentumsanteil auf 75.000 € fest, da die Marktgängigkeit eines Miteigentumsanteils 

bei der Bewertung nicht zu berücksichtigen sei. 

Der hiergegen erhobenen Klage hat der 3. Senat des Finanzgerichts Münster 

vollumfänglich stattgegeben und den durch Vermächtnis erworbenen Miteigentumsanteil 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/3_K_1201_21_F_Urteil_20221124.html


für Erbschaftsteuerzwecke mit 60.000 € bewertet. Der Kläger habe den Nachweis gemäß 

§ 198 Satz 1 BewG erbracht, dass der gemeine Wert des Miteigentumsanteils niedriger 

sei als der nach §§ 182 ff. BewG ermittelte (Bedarfs-)Wert. 

Das Gesetz beschränke sich nicht auf den Nachweis eines niedrigeren gemeinen Werts 

des Volleigentums, sondern lasse auch eine Bewertung unterhalb des rechnerischen 

Bruchteils des Werts des Volleigentums zu. Dies ergebe sich zunächst aus dem Wortlaut, 

der auf den gemeinen Wert der zu bewertenden wirtschaftlichen Einheit - im Streitfall also 

den Miteigentumsanteil - abstelle. Auch nach Sinn und Zweck des § 198 Satz 1 BewG 

sollten sämtliche wertbeeinflussenden Umstände geltend gemacht werden können. 

Das vom Kläger eingereichte Sachverständigengutachten sei auch geeignet, den 

niedrigeren gemeinen Wert nachzuweisen. Es entspreche den Vorgaben der 

ImmoWertVO und sei im Ergebnis plausibel, was hinsichtlich der Ermittlung des Werts des 

Volleigentums zwischen den Beteiligten auch nicht streitig sei. 

Die modifizierte rechnerische Ableitung des gemeinen Werts des Miteigentumsanteils sei 

ebenfalls plausibel und nachvollziehbar. Die Berücksichtigung eines 

Marktanpassungsabschlags entspreche den Vorgaben des § 7 Abs. 2 der ImmoWertVO. 

Für die spezielle Bewertung eines Miteigentumsanteils an einem Grundstück lägen keine 

spezifischen Daten vor, sodass ein marktüblicher Abschlag zu schätzen sei. 

Der Senat ist der Begründung des Gutachterausschusses in Bezug auf die Bewertung von 

Grundstücken im Zwangsversteigerungsverfahren und auf die Beleihungswertgrenzen 



von Banken zwar nicht gefolgt, weil nicht erkennbar sei, dass sich hieraus Rückschlüsse 

auf den Verkehrswert ziehen ließen. Allerdings sei die weitere Begründung, dass der 

Erwerb eines Miteigentumsanteils für Dritte mit erheblichen Risiken verbunden sei und 

deshalb zu einem geringeren Verkehrswert führe, in der Sache nachvollziehbar. Schon 

der Umstand, dass die Verwaltung eines gemeinschaftlichen Gegenstands grundsätzlich 

allen Beteiligten einer Bruchteilsgemeinschaft gemeinschaftlich zusteht, erfordere einen 

hohen Abstimmungsbedarf und bärge damit einhergehend ein erhebliches Streitrisiko. Im 

Streitfall komme hinzu, dass die vorhandene Bausubstanz wirtschaftlich wertlos gewesen 

sei. Eine wirtschaftlich sinnvolle Nutzung durch Abriss und Neubau hingen maßgeblich 

von der Mitwirkung der anderen Miteige ntümer ab. Die Höhe des Abschlags von 20 % sei 

nachvollziehbar, weil der Gutachterausschuss einschlägige Fachliteratur hierzu 

ausgewertet habe. 

Der Senat hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen. 

Hören sie zu dieser Entscheidung auch unseren neuesten PodcaSTeuerrecht.   

Technische Nutzungsprobleme des beA müssen unverzüglich 

glaubhaft gemacht werden  

Macht ein Rechtsanwalt geltend, eine Klage (vorübergehend) nicht in der 

vorgeschriebenen elektronischen Form erheben zu können, muss er die technische 

Unmöglichkeit dem Gericht gegenüber unverzüglich glaubhaft machen. Dies hat der 9. 

https://www.fg-muenster.nrw.de/behoerde/presse/podcast_steuerrecht/index.php


Senat des Finanzgerichts Münster mit Urteil vom 7. Dezember 2022 (Az. 9 K 1957/22 E,G) 

entschieden. 

Ein Rechtsanwalt erhob für den Kläger am 14. August 2022 per Telefax sowie am Folgetag 

nochmals per Brief eine Klage. Nachdem der Berichterstatter den Prozessvertreter auf die 

Pflicht zur elektronischen Übermittlung nach § 52d FGO hingewiesen hatte und hierauf 

keine weitere Stellungnahme erfolgt war, erließ er einen Gerichtsbescheid, mit dem er die 

Klage als unzulässig abwies. 

Hiergegen wandte der Klägervertreter Anfang September 2022 telefonisch und mit per 

Briefpost übermitteltem Schreiben ein, dass er im Zeitraum von Juni bis Ende August 2022 

technische Probleme bei der Einrichtung des besonderen elektronischen 

Anwaltspostfachs (beA) gehabt habe. Der Fehler habe bei Komplikationen im Zuge des 

Umtausches der Karten und des PIN-Codes der neuen Karte gelegen. Hierzu fügte er 

Screenshots aus dem beA-Postfach bei, wonach es am 30. August 2022 und am 1. 

September 2022 zu fehlerhaften Übermittlungen an das Finanzgericht gekommen war. 

Ferner reichte er eine schriftliche Bestätigung seines Mitarbeiters ein, wonach im Zeitraum 

Juni bis Ende August eine Übermittlung mit dem beA in der Kanzlei nicht möglich gewesen 

sei und diese Probleme auch von IT-Fachleuten nicht hätten behoben werden können. Im 

Dezember 2022 übermittelte der Klägervertreter die Klageschrift per beA und beantragte 

die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/9_K_1957_22_E_G_Urteil_20221207.html


Der Einzelrichter, auf den der 9. Senat des Finanzgerichts Münster den Rechtsstreit 

übertrug, hat den gegen den Gerichtsbescheid gerichteten Brief als Antrag auf mündliche 

Verhandlung ausgelegt und die Klage als unzulässig abgewiesen. 

Da Rechtsanwälte seit dem 1. Januar 2022 verpflichtet seien, im finanzgerichtlichen 

Verfahren ein besonderes elektronisches Anwaltspostfach zu nutzen, sei die im Streitfall 

erfolgte Klageerhebung per Telefax und Brief unzulässig. Etwaige Ausnahmegründe im 

Sinne von § 52d Satz 3 FGO habe der Klägervertreter nicht unverzüglich glaubhaft 

gemacht, denn er habe die technischen Probleme dem Gericht erst mehr als zwei Wochen 

nach Klageerhebung mitgeteilt. 

Die im September bzw. Dezember 2022 eingegangenen Schreiben seien nicht als 

zulässige Klagen anzusehen, da sie verspätet eingereicht worden seien. Dem Kläger sei 

insoweit auch keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren, da die 

Fristversäumnis schuldhaft gewesen sei. Das Verschulden des Klägervertreters, das dem 

Kläger zuzurechnen sei, liege darin, dass er die technischen Probleme nicht zusammen 

mit oder jedenfalls unverzüglich nach der ursprünglichen Klageerhebung am 14./15. 

August 2022 dargelegt und glaubhaft gemacht habe. In diesem Fall wäre die Klagefrist 

auch ohne Übermittlung als elektronisches Dokument gewahrt worden. Hinzu komme, 

dass das Gericht den Prozessvertreter unmittelbar nach Klageerhebung auf die 

Formvorschrift des §§ 52d FGO hingewiesen habe. 

 

 

 



 

Weitere 

Entscheidungen 

im Überblick  

 

 

 

Einkommensteuer 

Zur Frage, unter welchen Voraussetzungen eine GmbH-Beteiligung ein an die GmbH 

ausgereichtes Gesellschafterdarlehen als gewillkürtes Sonderbetriebsvermögen 

bei einer KG behandelt werden kann (Urteil vom 23. August 2022, Az. 15 K 52/19 G, 

NZB BFH IV B 74/22) 

Schenkungsteuer/Verfahrensrecht 

Ist bereits die Anzeige der Schenkung beim Finanzamt oder erst die spätere 

Einreichung der Schenkungsteuererklärung für den Beginn der Festsetzungsfrist 

maßgeblich? (Urteil vom 24. November 2022, Az. 3 K 3384/20 Erb, Rev. BFH II R 1/23) 

Verfahrensrecht 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/15_K_52_19_G_Urteil_20220823.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/3_K_3384_20_Erb_Urteil_20221124.html


Zur Verfassungs- und Unionsrechtmäßigkeit von Säumniszuschlägen zur 

Umsatzsteuer (Beschluss vom 22. Dezember 2022, Az. 5 V 1370/22) 

 

 

 

 

In eigener 

Sache  
 

 

 

Wechsel im Presseteam des Finanzgerichts Münster 

Zum Jahreswechsel hat sich das Presseteam des Finanzgerichts Münster neu aufgestellt. 

Die Wahl der bisherigen Pressesprecherin Dr. Franziska Peters an den Bundesfinanzhof 

(siehe dazu Pressemitteilung Nr. 13 vom 8. Juli 2022) machte einen Wechsel an der Spitze 

des Presseteams erforderlich. Die Funktion der Pressesprecher haben jetzt Dr. Hans 

Anders und Dr. Jan-Hendrik Kister übernommen, die bereits seit vielen Jahren mit 

Aufgaben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Finanzgericht Münster betraut sind. Zu 

diesen Aufgaben zählen unter anderem der monatlich erscheinende Newsletter, der 

PodcaSTeuerrecht, der YouTube-Kanal sowie regelmäßige Seminarveranstaltungen mit 

Steuerberatern und Bediensteten der Finanzverwaltung. 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/5_V_1370_22_Beschluss_20221222.html
https://www.fg-muenster.nrw.de/behoerde/archiv/presse_archiv/2022/PM_13_08_07_2022/index.php


Der Präsident des Finanzgerichts Münster, Christian Wolsztynski, dankt Frau Dr. Peters 

sehr herzlich für Ihre herausragende Tätigkeit als Richterin und Pressesprecherin beim 

Finanzgericht Münster: „Frau Dr. Peters hat die Öffentlichkeitsarbeit des Finanzgerichts 

Münster seit Jahren geprägt und in neue Dimensionen geführt. Wir wünschen Ihr für Ihren 

weiteren beruflichen Werdegang beim Bundesfinanzhof alles erdenklich Gute. Bei Herrn 

Dr. Anders und Herrn Dr. Kister weiß ich die Pressearbeit des Finanzgerichts Münster 

auch zukünftig in den besten Händen. Sie stehen zusammen mit dem gesamten 

Presseteam für eine moderne und bürgernahe Öffentlichkeitsarbeit der Finanzgerichte." 



 



v.l.n.r.: Herr Dr. Anders, Frau Dr. Peters, Herr Dr. Kister; Quelle: FG Münster 

Deutscher Finanzgerichtstag am 23. Januar 2023 – Es sind noch 

Plätze frei 

Am 23. Januar 2023 findet in Köln der 19. Deutsche Finanzgerichtstag statt. 

Kurzentschlossene können sich – trotz Ablaufs der Anmeldefrist - gerne noch anmelden. 

Das Programm und die Anmeldung finden Sie auf der Homepage des Deutschen 

Finanzgerichtstags e.V. 
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Der Newsletter des Finanzgerichts Münster erscheint regelmäßig zum 15. eines Monats. 

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, den Newsletter über folgenden Abmeldelink wieder 

abzubestellen. Den Volltext der Entscheidungen des Finanzgerichts Münster und der 

anderen Gerichte Nordrhein-Westfalens finden Sie in der Rechtsprechungsdatenbank 

NRW-Entscheidungen. Auf der Homepage des Finanzgerichts Münster sind die 

anhängigen Revisionsverfahren gegen Entscheidungen des Finanzgerichts Münster 

aufgelistet, die ab 1. Januar 2013 veröffentlicht wurden. Volltexte der Entscheidungen des 

Bundesfinanzhofs, auf die verwiesen wird, sind auf der gerichtseigenen 

Rechtsprechungsdatenbank des Bundesfinanzhofs abrufbar. Die Entscheidungen werden 

nur zur nicht gewerblichen Nutzung kostenfrei zur Verfügung gestellt (§ 11 Abs. 2 S 

2 JVKostG). Informationen für Interessenten einer gewerblichen Nutzung werden hier 

bereitgestellt. 
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